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Vorbemerkungen

Da es sich bei dem vorliegenden Werk um eine auslandsrechtskundliche Arbeit
handelt und der Umgang mit Quellen und Terminologie ein anderer ist als in der
deutschen Jurisprudenz üblich, bedarf es einiger einleitender Vorbemerkungen.

Soweit nur möglich werden Zitate, insbesondere solche aus Gerichtsentschei-
dungen, im englischen Original wiedergegeben und im Kontext durch die jeweiligen
Ausführungen hierzu erläutert. Auch wird der einer jeder Übersetzung innewoh-
nenden terminologischenUngenauigkeit, die sich selbst bei dem linguistisch passend
empfundenen deutschen Begriff zumindest aus einem anderem (rechts-)kulturellen
Begriffsverständnis ergeben kann, die britische Rechtsterminologie soweit nur
möglich beibehalten. Einen deutschen Leser mag die hier gewählte Bezeichnung des
Parteiführers in der deutschen Sprache an Parteien unrühmlicher Abschnitte der
deutschen Geschichte des 20. Jahrhunderts erinnern. Jedoch entspricht diese der in
der deutschen (vergleichenden und auslandkundlichen) Parteienforschung1 ver-
wendeten Bezeichnung und stellt in diesem Fall die wortgetreue Übersetzung des
britischen Begriffs des party leader dar, der ebenso im britischen Parteiengesetz
verwendet wird.2 Es wäre an dieser Stelle sogar juristisch ungenau in deutscher
Sprache von einem Parteivorsitzenden zu sprechen; dieses Amt, das wohl mit party
chairman zu übersetzen wäre, existiert nämlich in den britischen Parteien auch.
Anders als bei den deutschen Pendants handelt es sich beim party chairman indessen
um eine Art Generalsekretär, der für die Organisation der Vorstands- und Parteiarbeit
zuständig ist.3

Nicht sinnverändernde Begriffsverkürzungen bleiben hiervon unberührt. So wird
die Conservative and Unionist Party4, wie in den Medien und der politischen wie
juristischen Literatur üblich, schlicht als Conservative Party bezeichnet.

Daneben wird etwa verkürzt vom Vereinigten Königreich (und von Deutschland
anstelle von der Bundesrepublik Deutschland) gesprochen. Die staatsrechtlich
korrekte Bezeichnung lautet United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
(Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland). Das Vereinigte Kö-
nigreich umfasst die Landesteile England, Schottland, Wales und Nordirland, s. 2(2)
Royal and Parliamentary Titles Act 1927, s. 5 und Sch. 5 Interpretation Act 1978.

1 Siehe dazu auch Becker, Mitgliederbeteiligung, S. 12.
2 So in s. 24(1)(a), (2) PPERA 2000.
3 Vgl. Bale/Webb, Party Leaders in the UK, in: Pilet/Cross (Hrsg.), Party Leaders, S. 12

(13).
4 Siehe Art. 1 Constitution der Conservative Party.



Nicht Teil des Vereinigten Königreichs sind die Kanalinseln und die Insel Man.5

Adjektivisch und adverbial wird in dieser Arbeit für das Vereinigte Königreich von
„britisch“ gesprochen, sodass neben Großbritannien auch Nordirland und – im
historischen Teil – die gesamte irische Insel mit der heutigen Republik Irland
(Unabhängigkeit im Jahre 1921) gemeint ist. Wo es von juristischemBelang ist, wird
allerdings von Großbritannien mit den Landesteilen England, Schottland und Wales
gesprochen.

Gesetze und untergesetzliche Normen werden mit ihrem vollständigen Geset-
zesnamen zitiert. Eine Ausnahmewird ob der Häufigkeit der Zitierung und der damit
verbundenen Unübersichtlichkeit beim Political Parties, Elections and Referendums
Act 2000 gemacht. Dieser wird, wie in der britischen Literatur und Rechtsprechung
nicht unüblich, als PPERA 2000 abgekürzt.6

Zu keinen Abweichungen von der britischen Standardzitierweise kommt es etwa
bei den Protokollen britischer Parlamentsdebatten, die im Hansard geführt werden
und online abrufbar sind.7 Siewerden geführt nach folgendem System: Bezeichnung
des Hauses, Debatte vom Tag Monat Jahr Ausgabe Spalte(n) (bspw.: HC Deb 11
March 1975 vol. 888 cc. 291–293).

Ebensowerden britische Gerichtsentscheidungen nach britischer Methode zitiert.
Im Folgenden finden sich allerdings einzig die Entscheidungsbezeichnungen wieder,
die in Literatur und Rechtsprechung am verbreitetsten sind.8 So wird etwa der Fall
Conservative and Unionist Central Office v James Robert Samuel Burrell (HM In-
spector of Taxes)9 nur als Conservative Central Office v Burrell geführt, da er
hauptsächlich so in der britischen Literatur wiedergegeben wird.10

Derweil kommt es zu Abweichungen hinsichtlich der Zitierweise von Zeit-
schriften und anderen Periodika. Freilich finden sich in dieser Arbeit insbesondere
solche Quellen aus dem englischsprachigen Raum. Zugleich wird auf Zeitschrif-
tenbeiträge aus dem deutschsprachigen Raum zurückgegriffen. Dies allein zeigt die
Notwendigkeit einer einheitlichen Zitierweise, schon um die Übersichtlichkeit zu
wahren. Hinzu tritt, dass für die Verfassungs-, Demokratie- und Parteienforschung
im Vereinigten Königreich auf Quellen aus den verschiedensten akademischen
Disziplinen zurückgegriffen werden muss. Mithin kann nicht wie in den einzelnen
Disziplinen üblich zitiert werden. Daher findet folgendes System Anwendung bei

5 Nach s. 50(1) British Nationality Act 1981 sind diese aber staatsbürgerschaftsrechtlich
Teil des Vereinigten Königreichs, d.h. ihre Bürger haben die britische Staatsbürgerschaft.

6 Statt vieler Ewing, Cost of Democracy, S. 1.
7 Zu finden unter https://hansard.parliament.uk und für die historischen, archivierten De-

batten siehe http://www.parliament.uk/business/publications/hansard/commons/ (beides letzter
Abruf: 10. Oktober 2018).

8 Vgl. Brinktrine, Verwaltungsermessen, S. XXVI für ebendiese Vorgehensweise.
9 [1982] 1 W.L.R. 522.
10 Statt vieler Ewing, Cost of Democracy, S. 74.
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Zitaten aus Zeitschriften: Autorennachname(n), Kurztitel des Werkes, Abkürzung
der Zeitschrift, Jahrgang, erste Seite, Seite der Fundstelle.

Hinsichtlich der satzungsrechtlichen Dokumente11 wird die Terminologie der
jeweiligen Partei eingehalten, wenn es spezifisch auf diese ankommt. So heißt die
Parteisatzung der Labour Party etwa Rule Book und die der Conservative Party wie
der Liberal Democrats Constitution. Werden nur generelle Aussagen getroffen, so
wird z.B. von (Partei-)Satzungen gesprochen. Dies gilt mutatis mutandis für die
besonderen Bezeichnungen für vertikale und horizontale Gliederungsebenen sowie
Postenbezeichnungen innerhalb der einzelnen Parteien.

Hinsichtlich der Verfügbarkeit, der Veröffentlichung wie auch der Verwendung
von parteisatzungsrechtlichen Dokumenten siehe die Verzeichnisse am Ende zu
dieser Arbeit.

11 Diese Quellen und ihre Fundorte im Internet finden sich im Verzeichnis sonstiger Ma-
terialien bzw. im Verzeichnis der Fundstellen parteisatzungsrechtlicher Materialien.
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